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Einleitung

„We are in the fight of our lives and we are losing.“ So die Worte des UN-Ge-
neralsekretärs Antonio Guterres auf der COP 27 im November 2022.

Die Menschheit steht mit dem Klimawandel vor und mitten in einer der größten
Herausforderungen ihrer Geschichte. Die globale Jahresmitteltemperatur der Erd-
oberfläche wird in jedem der Jahre 2023 bis 2027 zwischen 1,1 8C und 1,8 8C höher
liegen als das vorindustrielle Niveau.1 Mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit ist eines dieser Jahre das heißeste je aufgezeichnete Jahr.2Die Jahre 2023 und
2024 haben dieser Vorhersage bereits mit konsekutiven Rekorden entsprochen.3 Das
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ein zwischenstaatlicher
Ausschuss der Vereinten Nationen, der die naturwissenschaftlichen Grundlagen des
Klimawandels in Meta-Studien zusammenträgt und bewertet, hat festgestellt, dass
sich Hitzewellen an Land seit 1950 vervielfacht und intensiviert haben, imMeer seit
1980 verdoppelt.4 Starkregen und extreme Trockenheit sind häufiger geworden.5

Nahezu 50% der weltweiten Küstenfeuchtgebiete sind in den letzten 100 Jahren
aufgrund menschlicher Verdrängung, des Anstiegs des Meeresspiegels, der Klima-
erwärmung undKlimaextremeverschwunden.6Etwa dieHälfte derWeltbevölkerung
erlebt heute schon, mindestens für einen Teil des Jahres, schwere Wasserknappheit.7

Und damit nicht genug: Die tatsächlichen Auswirkungen des menschengemachten
Klimawandels übertreffen laufend die durch die Wissenschaft vorausgesagten Fol-
gen.8 Auch finanziell sind die Konsequenzen des Klimawandels bereits spürbar und
verheerend. In einer durch das BMWK in Auftrag gegebenen Studie haben Ex-
tremwetterereignisse, die in ihrer Häufigkeit klar auf den Klimawandel zurückzu-
führen sind, zwischen 2018 und 2021 einen bezifferbaren Schaden von über
80 Milliarden Euro verursacht.9 Die tatsächliche Schadenhöhe dürfte dabei aber

1 WMO Global Annual to Decadal Climate Update, Target Years: 2023 and 2023–2027,
S. 1.

2 WMO Global Annual to Decadal Climate Update, Target Years: 2023 and 2023–2027,
S. 1.

3 https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html; https://climate.co
pernicus.eu/2024-track-be-first-year-exceed-15oc-above-pre-industrial-average.

4 IPCC, AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023, S. 12.
5 Ebd. S. 12.
6 Ebd. S. 15.
7 Ebd. S. 15.
8 Ebd. S. 15.
9 Prognos AG, Extremwetterschäden in Deutschland seit 2018, S. 2.

https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html;
https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html;
https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html;
https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html;
https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html;
https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html;
https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html;
https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html;
https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html;
https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-copernicus-100.html;
https://climate.copernicus.eu/2024-track-be-first-year-exceed-15oc-above-pre-industrial-average
https://climate.copernicus.eu/2024-track-be-first-year-exceed-15oc-above-pre-industrial-average
https://climate.copernicus.eu/2024-track-be-first-year-exceed-15oc-above-pre-industrial-average
https://climate.copernicus.eu/2024-track-be-first-year-exceed-15oc-above-pre-industrial-average
https://climate.copernicus.eu/2024-track-be-first-year-exceed-15oc-above-pre-industrial-average
https://climate.copernicus.eu/2024-track-be-first-year-exceed-15oc-above-pre-industrial-average
https://climate.copernicus.eu/2024-track-be-first-year-exceed-15oc-above-pre-industrial-average
https://climate.copernicus.eu/2024-track-be-first-year-exceed-15oc-above-pre-industrial-average
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noch höher liegen, da weder alle Extremwetterereignisse noch alle Kosten durch die
Studie erfasst werden konnten.10

WodieMaßnahmen der Politik als unzureichend empfundenwerden, wenden sich
immer öfter Menschen an die Gerichte und fordern unter anderem die Achtung ihrer
Rechte auf Leben, Gesundheit, Eigentum und Würde. Das Sabin Center for Climate
Change Law führt die bis dato weltweit vollständigste Datenbank für Gerichtsver-
fahren mit Klimaschutzbezug,11 die Climate Change Litigation Database.12 Diese
verfolgt 848 Verfahren gegen Staaten (die USA ausgenommen) und eine deutlich
höhere Anzahl an Verfahren innerhalb der USA.13 Während im Jahr 1994 außerhalb
der USA eine einzige Klage erhoben wurde, die in den 1990gern nur durch eine
weitere im Jahr 1995 ergänzt wurde, erreichen die Klagen seit 2020 eine deutlich
dreistellige Anzahl.

Rechtsordnungen wie die unsere, die auf Individualrechtsschutz ausgelegt sind,
stellt der Klimawandel vor besondere Herausforderungen.14Denn es handelt sich um
ein durch nahezu jedes menschliche Handeln vorangetriebenes natürliches Phäno-
men, das uns alle trifft. Die Wachstumsschmerzen, die das Spannungsverhältnis
zwischen allgemeiner und individueller Betroffenheit in den Rechtsordnungen
hervorrufen, machen die climate change litigation zu einem außerordentlich span-
nenden Untersuchungsgegenstand.

Auch in Deutschland häuft sich die Anzahl der Fälle, in denen der Klimaschutz im
Vordergrund steht, sowohl im Privatrecht als auch im öffentlichen Recht.15

Am 24. März 2021 erließ das Bundesverfassungsgericht einen Beschluss, mit
dem es Teile des Klimaschutzgesetzes in der damaligen Fassung für verfassungs-
widrig erklärte. In der Rechtswissenschaft und der Politik wurden zur Beschreibung

10 Prognos AG, Extremwetterschäden in Deutschland seit 2018, S. 6. Genannt werden bei
den nicht einbezogenen Kosten etwa die hitzebedingten Kosten im Gesundheitssystem und die
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt.

11 Definiert als Verfahren vor „judicial bodies“, in denen Klimaschutzgesetze, -politik oder
die zugrundeliegenden wissenschaftlichen Fakten Verfahrensgegenstand sind. Eine Systema-
tisierung der Art, Parteien und Ziele der nationalen und internationalen climate change liti-
gation bei Payandeh, The role of courts in climate protection and the separation of powers, in:
Kahl/Weller (Hrsg.), Climate Change Litigation, Rn. 4–16.

12 Abrufbar unter https://climatecasechart.com/.
13 Stand 20. Dezember 2023.
14 Einen Überblick über die Relevanz des Zugangs zu Gerichten in der climate change

litigation bei Gross, Climate change and duties to protect with regard to fundamental rights,
in: Kahl/Weller (Hrsg.), Climate Change Litigation, Rn. 32 ff.

15 Zur deutschen Rechtsprechung im Verfassungsrecht van Leeuwen, Klimawandel und
Grundgesetz – Umfang und Grenzen eines verfassungsrechtlichen Anspruchs auf Klima-
schutz, 2023; rechtsvergleichend auch Saiger, Nationale Gerichte im Klimaschutzvölkerrecht,
2022.
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des Beschlusses nicht minder starke Begriffe gewählt als „revolutionär“16, „epo-
chal“17, „wegweisend“18 und „überfällig“19. Das BVerfG entwickelte darin das
Konzept der intertemporalen Freiheitssicherung, nach dem die Untätigkeit von heute
die Freiheit von morgen gefährden kann. Gefährdet wird die Freiheit von morgen,
weil die notwendige Erreichung internationaler Klimaziele schwerwiegende Frei-
heitseinschränkungen verlangen wird. Treibhausgasemissionseinsparungen, die
heute nicht vorgenommen werden, werden in Zukunft mit größerer Dringlichkeit
notwendig werden und (dann mit verfassungsrechtlicher Rechtfertigung) schwer in
Grundrechte eingreifen. Milder fielen die Grundrechtseingriffe aus, wenn bereits
heute konsequent Treibhausgaseinsparungen vorgenommen würden. Die intertem-
porale Freiheitssicherung wurde in diversen nachfolgenden Entscheidungen des
BVerfG erprobt.20

Dreh- und Angelpunkt dieser Figur ist das Ziel, die Erderwärmung auf deutlich
unter 2 8C, möglichst 1,5 8C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen
(1,5-Grad-Ziel). Das 1,5-Grad-Ziel wurdemit dem sog. Pariser Klimaabkommen am
12. Dezember 2015 durch die damals 197 Vertragsparteien des UNFCC beschlos-
sen.21 Es bestimmt in einer Abkehr von der Methodik seines Vorgängers, dem sog.
Kyoto-Protokoll, keine Treibhausminderungsquoten oder Emissionshöchstmengen,
sondern überlässt den Weg hin zur Erreichung des Temperaturziels den Vertrags-
parteien (bottom-up-Ansatz).22

Bindungswirkung, Umfang und Grenzen des 1,5-Grad-Ziels sollen in dieser
Arbeit untersucht werden. Drei Gründe sprechen dafür, die wissenschaftliche Auf-
merksamkeit auf die Rolle des 1,5-Grad-Ziels im nationalen Recht zu lenken.

Erstens bildet das 1,5-Grad-Ziel den wesentlichen Maßstab des internationalen
Klimaschutzrechts und ist wegen der internationalen Natur des Klimawandels kaum

16 Calliess, Das „Klimaurteil“ des Bundesverfassungsgerichts: „Versubjektivierung“ des
Art. 20a GG?, ZUR 2021, 355 335; Calliess, Umweltpolitik im Grundgesetz – Staatsziel des
Art. 20a GG und Grundrechte nach dem Klimabeschluss des BVerfG, JuS 2023, 1, 2.

17 Corinna Budras am 21. Mai 2021 in der FAZ, zitierend den ehemaligen Präsidenten des
BSG Rainer Schlegel; Faßbender, Die Verfassungsmäßigkeit der sog. 10-H-Regelung in
Art. 82 BayBO: Eine Neubewertung nach dem Klima-Beschluss des BVerfG, NuR 2021, 793,
796; Keller, Außenperspektive auf den Klimabeschluss, DRiZ 2022, 34, 34; Hofmann, Der
Klimaschutzbeschluss des BVerfG, NVwZ 2021, 1587, 1589.

18 Kloepfer/Wiedmann, Die Entscheidung des BVerfG zum Bundes-Klimaschutzgesetz,
DVBl 2021, 1333, 1333.

19 Böhm, in: Kahl/Ludwigs, Handbuch der Verwaltungsrechts, Band III: Verwaltung und
Verfassungsrecht, Umweltstaatlichkeit, 2022, Rn. 22.

20 Siehe dazu unter § 1, B.
21 Abrufbar unter: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutz-ab

kommen-von-paris.html#:~:text=Bei%20der%20UN%20%2DKlimakonferenz%20in,globa
len%20Treibhausgase%20emittieren%2C%20ratifiziert%20wurde.

22 Siehe dazu Franzius, Das Paris-Abkommen zum Klimaschutz, ZUR 2017, 515, 521;
Will/Manger-Nestler, Die national bestimmten Beiträge (NDCs) des Pariser Klimaabkom-
mens als Instrument multilateraler Kooperation, Archiv des Völkerrechts 2022, 465, 467.
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